
Modul 10: „Wissenschaftliche Grundlagen der Polizeiarbeit“ (sro) 

Lehrveranstaltung 10.13: „Die Bedeutung der Grundrechte für Polizei und Gesellschaft“ 
Einführung in die Grundrechte 

Gesamtstunden 12, Kontakt 6, GS 2, FS 4 

Lehrveranstaltung 10.14: „Freiheitsrechte in der polizeilichen Sicherheitspraxis I“ 
Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person mit Rechtsgarantien bei Freiheitsentzug, 
Unverletzlichkeit der Wohnung, Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Allgemeines Persönlichkeitsrecht mit Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung und Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer 
Systeme 

Gesamtstunden 12, Kontakt 6, GS 2, FS 4 

Lehrveranstaltung 10.17: „Techniken wissenschaftlichen Arbeitens“ 
Formale und materielle Anforderungen an eine Diplomarbeit 

Gesamtstunden 8, Kontakt 4, GS 2, FS 2 

Modulabschlussprüfung: Zwei Klausuren mit jeweils 240 Minuten Bearbeitungszeit aus dem Bereich 
Polizeiführungswissenschaften und Rechtswissenschaften / Staats- und Gesellschaftswissenschaften. 

Modul 11: „Die bundespolizeilichen Spektren der Prävention und Repression I: 
Kontrolltätigkeiten und Fahndungsmaßnahmen“ (mms) 

Lehrveranstaltung 11.11: „Rechtsstaatliche grundrechtsgleiche Rechte“ 
Rechtswegegarantie, Recht des gesetzlichen Richters, Anspruch auf rechtliches Gehör, Gesetzlichkeitsprinzip, Verbot der 
Doppelbestrafung 

Gesamtstunden 10, Kontakt 4, GS 2, FS 4 

Lehrveranstaltung 11.13: „Grundrechte mit transnationalem Bezug“ 
Ausbürgerungsverbot und Staatsangehörigkeit, Auslieferungsverbot und seine Schranken, Grundstrukturen des 
Asylgrundrechts 

Gesamtstunden 10, Kontakt 4, GS 2, FS 4 

Modulprüfung: Mündlicher Leistungsnachweis in Form einer 30-minütigen mündlichen Gruppenprüfung. 

Modul 14: „Die bundespolizeilichen Spektren der Prävention und Repression II: 
Überwachungsmaßnahmen und Ermittlungstätigkeiten“ (sro) 

Lehrveranstaltung 14.11: „Lernbiologische Voraussetzungen der menschlichen Informationsverarbeitung“ 
Lernpsychologie der Didaktik, Pädagogische Grundformen des Lehrens 

Gesamtstunden 12, Kontakt 6, GS 2, FS 4 

Modulabschlussprüfung: Drei Klausuren mit jeweils 240 Minuten Bearbeitungszeit; jeweils eine Klausur aus den Bereichen 
Polizeiführungswissenschaften und Rechtswissenschaften sowie eine je zur Hälfte aus den Bereichen Rechtswissenschaften 
und Staats- und Gesellschaftswissenschaften. 

Modul 15: „Polizeiführung“ (voy) 

Lehrveranstaltung 15.13: „Freiheitsrechte in der polizeilichen Sicherheitspraxis II“ 
Glaubensfreiheit, Meinungs- und Informationsfreiheit, Presse-, Rundfunk und Filmfreiheit, Freiheit von Kunst und 
Wissenschaft, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Freizügigkeit, Berufsfreiheit, Koalitionsfreiheit, 
Eigentumsfreiheit 

Gesamtstunden 12, Kontakt 6, GS 2, FS 4 

Modulprüfung: Referat; das Thema wird 7 Tage vorher ausgegeben. Der Vortrag hat eine Dauer von 15 Minuten. 

Modul 17: „Polizeiarbeit auf internationaler Ebene“ (voy [Koordinator]) 

Lehrveranstaltung 17.12: „Öffentliche Sicherheit und internationale Beziehungen“ 
Menschenrechte 

Gesamtstunden 1/3 von 30, Kontakt 18, GS 6, FS 6 = Kontakt 6, GS 2, FS 2 

Modulabschlussprüfung: Multiple-Choice-Aufgabe mit insgesamt 120 Minuten Bearbeitungszeit und einem Anteil von 
jeweils 40 Prozent aus den Studiengebieten Polizeiführungswissenschaften und Rechtswissenschaften sowie 20 Prozent aus 
dem Bereich Staats- und Gesellschaftswissenschaften. 

Modul 18: „Polizeiarbeit in besonderen Einsatzsituationen“ (mms) 

Lehrveranstaltung 18.9:„Aktuelle nationale und transnationale Entwicklungen in der inneren Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland“ 
Aktuelle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes und deren Auswirkungen für die Polizeiarbeit 

Gesamtstunden 1/3 von 24, Kontakt 12, GS 6, FS 6 = Kontakt 4, GS 2, FS 2 

Modulabschlussprüfung: Die mündliche Abschlussprüfung besteht aus der Präsentation der Diplomarbeit sowie einer 
interdisziplinären Fachprüfung als Gruppenprüfung im Umfang von 45 bis 60 Minuten Dauer bei drei und 60 bis 90 
Minuten Dauer bei vier Studierenden. 
Die Präsentation der Diplomarbeit ist auf 5 bis 10 Minuten Dauer pro Studierender bzw. Studierenden begrenzt. 


